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B E S C H L U S S  
der öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses 

vom Montag, den 24.04.2023. 

 

3.1 Erleichterung und Klarstellung der brandschutzrechtlichen Vorgaben für 
Solaranlagen auf Dächern 

 Vorlage: 105/2023 
Durch Änderungen des Hessischen Energiegesetzes und der Hessischen Bauordnung (GVBl. 2022 
S. 571) wurden u.a. auch die bauordnungsrechtlichen Regelungen im Bereich der 
brandschutzrechtlichen Anforderungen für Solaranlagen (§ 35 Abs. 5 HBO) angepasst.  
 
Nach den brandschutzrechtlichen Vorgaben sind Solaranlagen so anzuordnen und herzustellen, 
dass Feuer nicht auf andere Brandabschnitte und Nachbargrundstücke übertragen werden kann. 
Hierbei werden folgende Regelungen unterschieden: 
 

• Zu Brandwänden und zu Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, dürfen ohne Abstand 
errichtet werden Solaranlagen und ähnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn diese 
Wände sie um mindestens 0,30 m überragen,  

 
• Zu Brandwänden und zu Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, dürfen ohne Abstand 

errichtet werden Solaranlagen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Glas-Glas-Module),  
 

• Zu Brandwänden und zu Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, müssen Solaranlagen, 
die mit maximal 0,30 m Höhe über der Dachhaut installiert oder im Dach integriert sind und nicht unter 
die vorgenannten Regelungen fallen, einen Abstand von mindestens 0,50 m einhalten. 

 
• Zu Brandwänden und zu Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, müssen einen 

Abstand von mindestens 1,25 m einhalten Solaranlagen und ähnliche Dachaufbauten aus brennbaren 
Baustoffen, wenn sie nicht unter die vorgenannten Regelungen fallen 

 
Durch die Neuregelung der brandschutzrechtlich erforderlichen Abstände kann für Solaranlagen, je 
nach der konkreten technischen Ausgestaltung und Aufstellung der Anlage sowie der baulichen 
Ausgestaltung der nachbarlichen Brandwand, gänzlich auf einen Abstand zur Brandwand verzichtet 
bzw. der Abstand zur Brandwand auf bis zu 0,5 Meter reduziert werden. Die zuvor erforderliche 
Beantragung einer Abweichungsentscheidung für die Abstandsreduzierung ist damit für einen 
Großteil der Solaranlagen nicht mehr erforderlich. 

 




